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RS OGH 1998/7/7 5Ob10/98a
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.07.1998

Norm

MRG §16 Abs1

Rechtssatz

Die im § 16 Abs 1 MRG aufgezählten Kriterien stehen ohne unterschiedliche Wertung nebeneinander. Im konkreten

Einzelfall kann jedoch den einzelnen Kriterien unterschiedliches Gewicht auf Grund des jeweils besonders

ausgeformten Sachverhaltes zukommen.
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